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Checkliste Mandantengespräch  
zur Feststellung der Vaterschaft 

I. Personalien 

1. des Kindes
Name, Vorname ...

Geburtsdatum ... 

Standesamt des Geburtseintrags ... 

Geburtseintrags-Nr. ... 

Anschrift ... 

gesetzlicher Vertreter:

• Mutter ...

• Vormund ...

2. der Mutter
Name, Vorname, ggf. Geburtsname ...

Geburtsdatum ...

Anschrift ...

Familienstand ...

3. des als Vater in Anspruch genommenen Mannes
Name, Vorname, ggf. Geburtsname ...

Geburtsdatum ...

Anschrift ...

II. Vorfragen 

1. Besteht bereits eine rechtliche Vaterschaftszuordnung? 

a) War die Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des
Kindes verheiratet?  ja   nein 

Wenn ja, gilt als Vater der (damalige) Ehemann der Kindesmutter, solange
dessen Vaterschaftszuordnung nicht durch Vaterschaftsanfechtung oder
über § 1599 Abs. 2 BGB beseitigt ist.
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b) War die Mutter verheiratet gewesen und ist der
Ehemann binnen 300 Tagen vor der Geburt des
Kindes verstorben?  ja   nein

Wenn ja: Als Vater des Kindes gilt gem. § 1593 BGB der verstorbene Ehemann,
sofern dessen Vaterschaftszuordnung nicht durch Vaterschaftsanfechtung
beseitigt ist.

c) Wurde die Vaterschaft für das Kind wirksam
anerkannt?  ja   nein

Wenn ja, besteht die Vaterschaft des anerkennenden Mannes so lange, bis sie
durch Vaterschaftsanfechtung beseitigt ist.

d) Ist die Vaterschaft gerichtlich festgestellt?  ja   nein

Eine solche Feststellung kann im Rahmen eines Feststellungsverfahrens
i.S.v. § 1600d BGB, aber auch im Rahmen eines Anfechtungsverfahrens des
biologischen Vaters nach § 1600 Abs. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 640h Abs. 2 ZPO
a.F. bzw. § 182 Abs. 1 FamFG erfolgt sein. Die gerichtlich festgestellte
Vaterschaft kann nur durch ein Restitutionsverfahren nach § 185 FamFG, § 580
ZPO beseitigt werden.

2. Wenn noch keine wirksame Vaterschaftszuordnung besteht:  

a) Ist der angebliche Vater bereit, die Vaterschaft
anzuerkennen?  ja   nein

Wenn ja: Zur Anerkennung auffordern und Mutter auf Zustimmungsbedürfnisse
hinweisen.

Wenn nein: Vaterschaftsfeststellungsantrag erforderlich.

b) Ist die Mutter des Kindes bereit, der
Vaterschaftsanerkennung zuzustimmen?  ja   nein 

Wenn nein: Vaterschaftsfeststellungsantrag erforderlich.

III. Vaterschaftsfeststellungsantrag 

1. Wer ist Antragsteller: 
a) Mutter ...

b) Kind ...

c) Mann ...



© Copyright Deubner Verlag GmbH & Co. KG – www.deubner-verlag.de  

2. Wenn das Kind Antragsteller ist: 
a) Wer ist gesetzlicher Vertreter des Kindes? (i.d.R. Mutter, wenn nicht

Vormundschaft besteht)
...

b) Wurde für das Kind auf Antrag der Mutter beim Jugendamt eine
Beistandschaft mit dem Wirkungskreis Vaterschaftsfeststellung eingerichtet?

Wenn ja, keine Anwaltsbeiordnung im Wege der VKH-Bewilligung möglich,
da das Kind bereits sachkundig vertreten wird.

...

3. Sind der Vater und/oder das Kind bereits verstorben?  ja   nein 

4. Soll zeitgleich mit der Vaterschaftsfeststellung Unterhalt  
geltend gemacht werden? (§ 237 FamFG)  ja   nein 

5. Besteht ein dringendes Bedürfnis für eine einstweilige  
Anordnung über den Unterhalt des Kindes und seiner Mutter?  
(§§ 247, 248 FamFG)  ja   nein 

6. Liegen bereits Gutachten zur Abstammungsfrage vor?  
(z.B. aus einem Vorverfahren gegen einen anderen Mann,  
der zunächst als Vater in Anspruch genommen wurde)  ja   nein 

7. Empfängniszeit i.S.v. § 1600d Abs. 3 BGB erstreckt sich  
vom ... bis zum ... 
Achtung: Bei vor dem 01.07.1998 geborenen Kindern gilt Empfängniszeitregelung 
des § 1592 BGB a.F. 

8. Hat in dieser Empfängniszeit Geschlechtsverkehr der  
Kindesmutter mit dem als Vater in Betracht kommenden  
Mann stattgefunden?  ja   nein 

9. Welche Beweismittel kommen hierfür in Betracht? ...

10. Gibt es Gründe dafür, dass das Kind unmöglich von  
diesem Mann abstammen kann?  ja   nein 

11. Hat in der Empfängniszeit (Ziff. 7) Geschlechtsverkehr  
der Kindesmutter mit noch weiteren Männern stattgefunden?  ja   nein 

12. Soll Verfahrenskostenhilfe beantragt werden?  ja   nein 

IV. Welche Urkunden sind dem Antrag beizufügen? 

1. Geburtsurkunde des Kindes  ja   nein 

2. ggf. Sterbeurkunde(n)  ja   nein 
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3. Vaterschaftsanfechtungsurteil bzw. -beschluss, falls die  
Vaterschaftszuordnung zu einem anderen Mann durch  
gerichtliche Vaterschaftsanfechtung beseitigt wurde  ja   nein 

4. Scheidungsurteil/-beschluss mit Rechtskraftvermerk,  
falls das Kind nach rechtskräftiger Scheidung geboren wurde  ja   nein 

5. Anwaltsvollmacht  ja   nein 

6. Verfahrenskostenhilfeantrag  ja   nein 

7. Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen  
Verhältnisse gem. § 117 Abs. 2 ZPO  ja   nein 
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